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Kreis- Watt
für denUnterlahn-Kreis.

Amilitzt» Klait für die Keka»«tmchiMl de» faKöratsnratfS««d de» Kret«WMffe».
Tägliche HeUage zur Vierer nnd Gmser Heilung.

Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 26 Pfg.,

Reklamezeile 75 Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez : Rosenstraße 36.

In Bad EmS : Römerstratze9b.

Druck und Verlag von H. Ehr. Sommer»
Diez und Bad Gms.

Verantw. f. d. Schriftl.Paul Lange, Bad EmS

Nr. 18 Diez, Dienstag den 28. Januar 1919 59. Jahrgang

ittttUtcSie* UM
Republique Franchise.

Administration des Territoires
Aliemands Occupes.

CERCLE«TUNTERLAHN.
(Hesse-Nassau)

Bekanntmachung.
Es ist zu meiner Kennvris gekommen, daß trotz des in

t, ‘>0 der Verordnung des Oberbefehlshabers der Prmee
ausgesprochenen Verbotes , alle Waffen und Munition der
Militärbehörde auszulicfern , sich noch zahlreiche Waffen
nn Besitze von Einwohnern befänden.

Ten Einwohnern , die ihre Waffen und Munition noch
nickt an sie Bürgermeistereien abgegeben haben, wtkd eine
letzte Frist bis 4. Februar gewährt.

Nach 'Ablauf dieser Frist wird mit ftr»ttgsten Strafen
voraeaangenwerdengeg .cn:
I. Tie Zuwiderhandelnden , die kriegsgerichtlich aogeurterlt

inersen:
>. Tie Gemeinden, denen Geldstrafen auferlegt werden;
?>. Gegcoenenialls gegen oen Bürgermeister , der persönlich

om antwortlich gemacht werden kann.
Um festzustellen, ob alle Waffen abgeliefert wurden,

werden Hans- usw. Suchungen abgehalten werden
Nacl dem 4. Februar müssen alle Waffen und Munition

,-i «r Art in folgenden Bürgermeistereien abgeliefert sein:
fi) Tie ser Gemeinden östlich der Linie Holzappel Lauren

bürg, Bvemberg, Kvrdorf und Rettert (vorstehende Ge¬
meinden einschließlich) in der Kreisstadt Trez; / _

p) Tie aller anderen Gemeinden (westlicher Teil des Meises)
in Ems . . . , ...

Tie Ueberführnng der Waffen und Mumtu 'n leder Gc-
meir.de nach Diez oder Bad Eins geschieht durch die Bür¬
germeister die auch hierfür verantwortlich sind. Sie muß
am 10. Februar beendet sein.

Tie Waffen werden in Diez >rnd Bad Ems ’rt durch die
Bürgermeister zur Verfügung zu stellenden Räumen , di?
vorher durch die Platzkommandanten genehmigt werden
müssen, untergebracht . Sie werden nach Gemeinden geord
n-t Jede Waffe muß ein Namensschild des Besitzers tra
gen. Jeder Bürgermeister der beiden vorgenannten Städte
ist für die Bewachung der Wasfendepots verantwortlich.

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreifes
A. Graignic,  Rittnleister.

Tiez,  den 20. Januar 1819.
Dem Kreis siird wieder

Kunsthonig und Marmelade
zm.ewiesen worden.

Tie Herren Bürgermeister der Landgemeinden werden
gebeten, den Bedarf sofort bei uns anzumelden.
KarifniürinifcheGeschäftsstelle des Kreisa « sfch«ffes

des Unterlahnkreifes zu Diez.
* .

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreiser.

A. Graignic,  Rittmeister ._

Wiesbaden , den 6. Januar 1919.
Bekanntmachung.

über den Verkauf -und die Höchstpreise von Pferdefleisch
Auf Grund der Verordnung des Bnndesrats zur Ergän¬

zung der Bekanntmachung über sie Errichtung von Preis-
vrüfnngsstellen und die Versorgnngsregelung vom 25. Sept.
1915 (R .-G.-Bl . S . 607), vom 4. Noo . 1915 (R .-G.-Bl.
S . 728), der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (R .-G.-Bl.
S 401, und der Bekanntmachung über Pferdefleisch vom 13.
Dez. 1916 (R .-G.-Bl . 1357; nebst oen dazu erlassenen Aus-
fährungsanweisungen wird für den Umfang des Regternngs-
bezirks Wiesbaden folgendes verordnet:

I.
g 1 unserer Bekanntmachung über den Verkauf und die

Höchstpreise von Pferdefleisch vom 9. Dez. 1918 B . V.
4665 wird aufgehoben. .Die Kleinhandelshöchstpreise der
Bekanntmachung des Stellvertreters des Reichskanzlers über
Pferdefleisch vom 13. Tez. 1916 - R .-G.-Bl . <s> 13o7
werden wieder in Kraft gesetzt.

Hiernach dürien die Preise für Pferdefleisch im Klein¬
handel bei der Abgabe an den Verbraucher folgende Beträge
nicht übersteigen:

für 1 Pfund Lendenbratfleisch, Leber, Frischwurst (aus
Innereien ) oder Fett 1,80 Mk.,

für l Pfund Muskelfleisch, ausgenommen Leudenbrat-
fteisch, ohne Knochen 1,60 Mk.,

sür l Pfund Herz und Eingeweide, Kopffleijch nnd an¬
dere, geringere Sorten Fleisch, ausgenommen Leber
1,40 Mk.,

für 1 Pfund Knochen 20 M.
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Dr«s« Bekanntulachung tritt mit d*»i L «v ihrer
öffentlichung in Kraft.

Bezirkrfleischstelle für de» Regiern « gSbe»irk
Wiesbaden.
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Gesehen und genehmigt : , ,
Tei Chef der Militärverwaltung des Untrrlahnrreises.

A. Graignic,  Rittmeister.

Bekanntmachnng.
Gemäß Verfügung des OSerkommandierenden der Al¬

liierten Armeen find die Postverbindungen wiederhergestellt
und den nachstehenden Bedingungen unterworfen , die je¬
doch nicht durch irgend welche Anmaßungen , sondern durch
sie militärische und allgemeine Sicherheit diktiert sind.

Abschnitt l.
Allgemeine Postbestimmungen , Briefverkehr jeder

Art betreffend.
Tie Korruspondenz ist den folgenden Anordnungen un¬

terworfen:
t. Lesbare Schrift , so weit wie möglich lateinische Buch¬

staben.
9. Die einzig berechtigten Sprachen.

Tie einzig berechtigten Sprachen sind: französisch,
englisch, italienisch, spanisch, das elsässische Dialekt und
deutsch. Hochdeutsch wird allein berechtigt mit Aus¬
schluß der Kreisdialekte.

3. Adressen der Absender. .. t .
Die Briefe müssen auf der Rückseite die vollstanorge

und lesbare Adresse des Absenders tragen . Jede Ueber-
tretting dieser Vorschrift oder jede Aufschrift einer
falschen Adresse würde die Sperre des Postverkehrs nach
sich ziehen. . , ^

4. Der Gebrauch doppelter Ilmschläge rst verboten.
5. Abgabe der Bttefe . ,

' Die Briefs werden vom .Absender zugeklebt m dre ge¬
wöhnlichen Btteskästen geworfen.

6. Verbot der Uebermittlung der Korrespondenz.
Es ist jeder dein Postverkehr fremden Person , sowie

jedem nicht anrtlichen Postunternehmen verboten , Kor¬
respondenzen auf dem Lande, zu Wasser, m:i oer B am
oder in der Lust zu rransportieren oder sich in den
Transport der Korrespondenz (Briefe, Anmerkungen,
Postkarten , Handschriften und Drucksachen, ein Zu¬
mischen: .
A)  Für Rechnung eines Dritten , welch"n Bestimmungs¬

ortes es auch sei. , „
B)  Für seine eigene Rechnung außerhalb des pop-

reviers der Herkunft . (Ausdehnung des durch das
Postamt bedienten Gebiets .)

Es werden durch die Polizei und durch jeden von der
Miiitärbehöroe der Alliierten ermächtigten Agenten, die
notwendigen Forschungen und Durchführungen borge::um-
«rvr,  um hiirrfi Broiokoll die Ueöertretanaen dieses Verbotsmen um durch Protokoll die Nebettretungen die,e- Verbots
festtustellen. Die Uebettretungen werden mit einer strafe,
welche sich bis auf 1 Jahr Gefängnis und 100» Frauken
Geldstrafe erstrecken kann, bestraft.

Abschnitt II-
Erlaubter Postverkehr

Dieser Abschnitt betrifft die eigentliche Korrespondenz,
worunter man versteht : Briefe nnv Karten - sei es pru at,
sei es geschäftlich - , mit oer Hand geschrieben. Postpakete,
Muster ohne Wert , eingeschriebene oder Nachnahme,endun-
gen. Wertsendungen, Briefe mit Wertsachen, geschriebene oder
gedruckte Kataloge oder Preislisten , mit der Hand geschrie¬
bene oder gedruckte Rundschreiben oder Briefe , me not¬
wendig sind zur Aufrechterhaltnng der Handelsbeziehungen
und der Industrie.

tische, wirtschaftliche, Börsenblätter ), Bücher, Broschüren,
Anschlagzettel jeder Att , Zeichnungen, Notizen , Kinofilms,
deren Druck, Auslage, Verkauf nnd Tausch später geregelt
werden. Bis diese Bestimmungen veröffentlicht werden, ist
sowohl die Ern- als auch die Ausfuhr von Zeitungen , Zeit¬
schriften usw. strengstens untersagt,

f . Innerhalb der durck, die französischen Armeen besetzten
rheinischen Gebiete:

Briefwechsel jeder Att ist gestattet.
2. Zwischen den durch di- französischen Truppen und den

durch die übttgen alliierten Truppen besetzten Rheia-
landen:

Ist der Briefwechsel jeder Att gestattet.
3. Zwischen den durch die französischen Truppen besetzten

Rbernlanden nnd dem unbesetzten Deutschland:
Privatkorrespondenz jeder Att ist verboten.
Briekwechsel Gewerbe- und Handelstreibender (Kata¬

loge, Preislisten , handgeschttebene oder gedruckte Rund¬
schreiben oder Briefe ) jeder Att ist erlaubt.

— Postpakete jeder Art verboten.
Muster ohne Wett in jeder Richtung erlaubt.
Geld- u. Wettsendungen (unter welcher Form es auch

sei) sind aus dem unbesetzten Gebiete in das besetzte
aestattet , in umgekehrter Richtung jedoch verboten,

hierfür besonders gebildete, in Ttter und Straßburg
' ihren Sitz habende Kommissionen können gestatten, daß

Geld und Wertpapiere von linksrheinischem nach rechts¬
rheinischem Gebiet gesandt wird , wenn es sich um geneh¬
migte und nach der (Besetzung getätigte Geschäfte han¬
delt. ,

Der ganze diesbezügliche Briefwechsel ist an obenge¬
nannte Kommission zu senden, die ihn weiterleitet.

Tienstpoft der Behörden (deutsche oder nichtdeutsche:
In jeder Richtung erlaubt , unter der Bedingungen, daß
sie nichts enthält , was der Sicherheit und Autorität der
Alliierten Armeen zuwiderläuft oder einer Nichiach-
iung — auch deren Regierungen gegenüber — gleich-
kommt. ^ , , , ,

4 Zwischen den durch die französischen Truppen oesetzten
rheinischen Gebietsteilen einerseits , Den neutralen Län¬
dern (Luxemburg einbegriffen) andererseits:

Genau wie bei 3.
Ansnahmefälle gestattende Kommissionen, dre fpater

gebildet werden könnten, um den Verkehr zwischen den
Rheinlonden und den linksrheinisch anstoßenden Län¬
dern zu regeln, werden berechtigt sein, Gew- und
Wertsendungen aus diesen Ländern in dre durch fran¬
zösische Truppen besetzten Reinlanve zu gestatten , wenn
es sich um genehmigte und nach der Besetzung getätigte
Handelsgeschäfte handelt . Alle diesbezügliche Kor¬
respondenz ist an genannte Kommissionen zu leiten, so¬
bald deren Einsetzung öffentlich bekanntgemacht worden
yt . L_ Spätergegebene Anweisungen werden über ander«
Geld- und Wertsendungen näheres enthalten.
Zn' ischen den durch di- französischen Armee besetzten
Teilen des Rhernlanoes einerseits und Elsaß-Loth¬
ringen andererseits.

Wie bei 3.
(:  Zwischen den durch französi,che Truppen besetzten Terien

des Rheinlandes einerseits , Frankreich nnd den übrigen
alliierten Ländern andererseits:

Brieslvechsel aller Art ist bis aus weiteres verboten,
ansaenommen bet* von S-olhatcu Vkt Sllliicrtett , Die
jedoch, keiner Feldpost angehören dürfen , und von in den
besetzten Rheinlanden stationierten Zivilisten ein- und
'ausgehende. Ob Handelskorrespondenz nnd Geld- und
Wertsendungen zugelassen werden können, wird später
noch festgestellt werden. _
Vorstehende Bestimmungen treten im Tage des Ein¬

treffens bei den sich damit belassenden Behörden in Kraft.
7. Januar 1919.

< Der Kommandierende General der Armee.
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